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Erster Teil 

Der Gegenstand der Ansprüche auf 
Herausgabe des rechtsgeschäftliehen Surrogates 

Einleitung* 

I . Das im Jahre 1909 veröffentlichte Werk von Fritz Schulz "System 
der Rechte auf den Eingriffserwerb"1 beruht wesentlich auf der Er-
kenntnis, daß das BGB an verschiedenen Stellen denselben Gedanken 
verwirklicht. "In dieser Diaspora liegt der Grund dafür, daß man die 
verschiedenen Erscheinungsformen dieses Rechts noch nie unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Zusammengehörigkeit untersucht hat. Man hat 
jeden einzelnen Fall isoliert für sich behandelt, und die unvermeidliche 
Folge war hier wie immer: Die rechtliche Normierung der einzelnen 
Fälle zeigt eine bunte Fülle von Besonderheiten und Verschnörkelun-
gen, zu denen der Gesetzgeber und die interpretierenden Juristen 
gelangt sind, weil sie so die Verwandtschaft der Fälle nicht erkannt 
haben. Fehlt aber ein vernünftiger Grund dafür, ähnliche Fälle ver-
schieden zu behandeln, so ist die Fülle der Variationen unter allen 
Umständen unnütz und gefährlich zugleich, schon deshalb, weil jeder 
neue Rechtssatz einerneuen Interpretation bedarf2." 

Diese methodische Konzeption der Untersuchung verschiedener An-
spruchsnormen unter dem Gesichtspunkt ihrer Zusammengehörigkeit 
als Erscheinungsformen desselben Rechtsgedankens3 verdient Zustim-
mung. Daß Schulz mit seinem System der Rechte auf den Eingriffs-
erwerb diese Methode überspannt hat, indem er zum Teil unvergleich-
bare Fälle einer einheitlichen Lösung zuführen wollte und daher 

* Die Arbeit ist im wesentlichen 1968 abgeschlossen worden. Später er-
schienene Literatur wurde teilweise noch eingearbeitet. Die grundlegenden 
Darstellungen von Kellmann, Grundsätze der Gewinnhaftung, Berlin 1969, 
und von Kleinheyer, Rechtsgutsverwendung und Bereicherungsausgleich, JZ 
1970, 471 f., konnten nicht berücksichtigt werden, da eine Auseinandersetzung 
mit ihnen die Akzente dieser Arbeit wesentlich verschoben hätte. 

1 AcP 105, 1. 
2 Schulz S. 3. 
3 Es handelt sich gleichsam um "interne Rechtsvergleichung". 



12 § 1 Einleitung 

hauptsächlich auf Widerspruch gegen sein System gestoßen ist4, diskre-
ditiert die Methode nicht. 

II. Als Rechte auf den Eingriffserwerb versteht Schulz u. a. auch 
den Ersatzherausgabeanspruch gern. § 281 und den Anspruch gegen den 
rechtswidrig Verfügenden nach § 816 Abs. I Satz 1. Er sieht in den 
beiden Anspruchsnormen verwandte Fälle5 • Ebenso bezeichnet Heck 
beide Vorschriften "als zwei Ausprägungen desselben Grundgedan-
kens"6. In der Tat entsprechen sich der Anspruch aus § 281 Abs. I und 
der aus § 816 Abs. I Satz 1 in mancher Hinsicht; handelt es sich doch 
in beiden Fällen darum, daß der Gläubiger wegen der Vereitelung 
eines ihm zustehenden Rechts die Herausgabe der Vorteile verlangen 
kann, die dem Schuldner infolge der Rechtsvereitelung zugeflossen 
sind: § 281 Abs. I regelt den Fall der Vereitelung eines schuldrecht-
lichen Anspruchs durch einen die Leistungsunmöglichkeit bewirkenden 
Umstand, während § 816 Abs. I Satz 1 die Rechtsfolgen für den Fall 
des Verlusts eines Rechts an einem Gegenstand durch eine dem Berech-
tigten gegenüber wirksame Verfügung eines Nichtberechtigten be-
stimmt7. 

Die den§§ 281 Abs. I, 816 Abs. I Satz 1 zugrunde liegende Rechtsidee 
wird häufig als Surrogationsprinzip bezeichnet8• In Anlehnung daran 

4 Lautz S. 58; dazu vor allem Jakobs S. 154, dessen Verständnis der 
Eingriffskondiktion weitgehend in den Thesen von Schulz zum Eingriffs-
erwerb wurzelt, ohne daß er dessen System anerkennt. 

5 Schulz S. 12 f. 
8 HeckS. 104. 
7 Im Verhältnis zueinander sind somit beide Vorschriften lückenlos ab-

gegrenzt. Entgegen Georgiades, Anspruchskonkurrenz, S. 192, kann es nicht 
vorkommen, daß der Gläubiger im konkreten Fall seinen Anspruch außer 
auf die §§ 604, 281 zugleich auf § 816 Abs. I Satz 1 stützen kann. Verfügt 
der Entleiher treuwidrig über die Leihsache, kann der Verleiher den Erlös 
nur nach § 816 Abs. I Satz 1 herausverlangen. Ein Anspruch aus § 281 
scheitert daran, daß der Erlös vom Verfügungsempfänger für die Verschaf-
fung des Eigentums durch den Entleiher entrichtet worden ist, während 
der Verleiher gegen den Entleiher nur einen Anspruch aus § 604 auf Rück-
übertragung des Besitzes hatte. Es fehlt an der nach § 281 Abs. I erforder-
lichen Identität des von der Unmöglichkeit der Leistung betroffenen ge-
schuldeten Gegenstandes und des Gegenstandes, für den der Schuldner den 
Ersatz erlangt hat (vgl. dazu RG 88, 287; BGH 25, 9): "Nur dann, wenn der 
Ersatz für den Gegenstand geleistet ist, der geschuldet war und dessen 
Leistung unmöglich geworden ist, kann der Gläubiger die Herausgabe des 
Ersatzes verlangen" (BGH 25, 8). Gemäß § 604 ist geschuldet die Rücküber-
tragung des Besitzes, während der treuwidrig verfügende Entleiher den 
Kaufpreis für die Übertragung des Eigentums erzielt. 

8 Staudinger-Werner § 281, 1; Palandt-Danckelmann § 281, 2a; Soergel-
Reimer Schmidt § 281, 2 bezeichnet die Regelung des § 281 als Wertsurroga-
tion; Enneccerus-Lehmann S. 202 spricht von "sog. Surrogation". Schon die 
Motive, Bd. 2, S. 46 verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff 
"Surrogation". Als Ausfluß des Surrogationsgedankens sehen Esser I S. 210 
und Viebig S. 52 die Vorschrift des § 816 Abs. I Satz 1 an; gegen Einordnung 
des § 816 Abs. I Satz 1 unter den Surrogationsgedanken mit bereicherungs-
rechtlichen Erwägungen Jakobs S. 55 f. 
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kann man von den Ansprüchen aus §§ 281 Abs. I, 816 Abs. I Satz 1 als 
von Surrogationsansprüchen sprechen. Mit dieser Bennung soll nicht zu 
zu der Auseinandersetzung um einen engen oder weiten Surrogations-
begriffStellung genommen werden9 • 

Die Surrogationsansprüche der §§ 281 Abs. I, 816 Abs. I Satz 1 werfen 
besondere Probleme hinsichtlich des Inhalts des Anspruchs auf, die 
Gegenstand der folgenden Erörterungen sind. Die Untersuchungen be-
schränken sich auf die Fragen des rechtsgeschäftliehen Surrogates als 
Gegenstand der Ansprüche aus §§ 281 Abs. I, 816 Abs. I Satz 1. Denn 
nur insoweit läßt sich eine einheitliche Erörterung des Inhalts der 
Ansprüche aus §§ 281 Abs. I, 816 Abs. I Satz 1 überhaupt durchführen. 
Die Fragen, die sich bezüglich des gesetzlichen Surrogates als Gegen-
stand des Anspruchs aus § 281 Abs. I stellen, müssen hier außer Be-
tracht bleiben. Sie treten ausschließlich im Rahmen der Vorschrift des 
§ 281 auf; für ihre Darstellung ist somit in einer vergleichenden Unter-
suchung der §§ 281 Abs. I, 816 Abs. I Satz 1 kein Raum. § 281 wird in 
den folgenden Ausführungen nur berücksichtigt werden, soweit sich 
der Anspruch auf Herausgabe des rechtsgeschäftliehen Surrogates rich-
tet. 

Die Problematik des Gegenstands der Ansprüche auf Herausgabe des 
rechtsgeschäftliehen Surrogates wird in folgendem Grundfall anschau-
lich: Der Schuldner verkauft und übereignet einem Dritten eine Sache, 
obwohl 
a) nicht der Schuldner, sondern der Gläubiger Eigentümer der Sache 

ist, oder 
b) der Schuldner als Eigentümer der Sache verpflichtet ist, dem Gläu-

biger die Sache zu übereignen. 

Im Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner können sich nun 
folgende Fragen ergeben betreffend den Gegenstand des Anspruchs auf 
Herausgabe des rechtsgeschäftliehen Surrogates: Kann der Gläubiger 
vom Schuldner Herausgabe des von dem Verfügungsempfänger gezahl-
ten Kaufpreises verlangen? Wie bemißt sich die Herausgabepflicht, 
wenn der Kaufpreis den Wert des Verfügungsgegenstandes übersteigt? 
Welche Bedeutung hat es, wenn die Gegenleistung des Verfügungs-

8 Die Verfechter eines engen Surrogationsbegriffs, insbesondere Beyer 
S. 6 und Sauter S. 11 Fußnote 2, subsumieren unter den Begriff der Surroga-
tion nur den Fall, daß ein Gegenstand aus dem Vermögen ausscheidet und 
für ihn ein anderer Gegenstand selbst - also nicht etwa nur der Anspruch 
auf ihn - unabhängig vom Willen des Erwerbers in das Vermögen, dem der 
ausgeschiedene Gegenstand angehört hat, eintritt, während nach dem weiten 
Surrogationsbegriff (vgl. Viebig S. 52) ausreicht, wenn nur persönliche Rechte 
den als Ersatz für einen anderen eintretenden Gegenstand mit dem Ver-
mögenssubjekt verbinden. Diese Divergenz der Begriffe ist ohne praktische 
Auswirkungen, ein bloßer Streit um Worte. 


